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Verordnung zur Bewältigung der Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie
im Hochschulbereich*)

Vom 12. Februar 2021

Aufgrund des § 96 Abs. 1 des Hessischen
Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009
(GVBI. I S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24. Juni 2020 (GVBI. S. 435), ver-
ordnet die Ministerin für Wissenschaft und
Kunst:

(2) Abs. 1 gilt auf Antrag auch für Prü-
fungsleistungen, die im Sommersemester
2020 abgelegt wurden oder hätten abge-
legt werden müssen. Der Antrag ist bis zum
31. März 2021 bei der Hochschule zu stellen.

(3) Die Ablegung von Prüfungen, deren
Abnahme in das Folgesemester der zugehö-
rigen Lehrveranstaltung fällt, ist auch ohne
Immatrikulation im Prüfungssemester mög-
lich, wenn das Studium nicht an der Hoch-
schule fortgesetzt werden soll. Bis zum Ab-
schluss der Prüfung werden die betreffenden
Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandi-
daten für Zwecke der Prüfungsverwaltung
und hinsichtlich der Nutzung der Einrichtun-
gen der Hochschule immatrikulierten Studie-
renden gleichgestellt.

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für die staatlichen
und die staatlich anerkannten Hochschulen
nach § 2 Abs. 1 und § 91 Abs. 1 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes.

§ 2
Individuelle Regelstudienzeiten

Abweichend von den in Prüfungsordnun-
gen oder anderen Regelungen der Hoch-
schulen festgelegten Regelstudienzeiten
wird für die im Sommersemester 2020 oder
im Wintersemester 2020/2021 in einem
Hochschulstudiengang oder in einem Studi-
engang, der mit einer staatlichen oder kirch-
lichen Prüfung abgeschlossen wird, immat-
rikulierten Studierenden eine um jeweils ein
Semester erhöhte individuelle Regelstudien-
zeit festgesetzt. Das Präsidium kann regeln,
dass Satz 1 auch für im Sommersemester
2020 oder im Wintersemester 2020/2021
beurlaubte Studierende gilt. Die nach § 3
Abs. 1 Nr. 13 des Hochschulstatistikgesetzes
vom 2. November 1990 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. De-
zember 2016 (BGBl. I S. 2826), zu übermit-
telnden Angaben bleiben von Satz 1 und 2
unberührt. In künstlerischen Studiengängen
entscheidet das Präsidium auf Antrag im Ein-
zelfall über das Fortbestehen des Anspruchs
auf Einzelunterricht für die Dauer der Erhö-
hung der Regelstudienzeit.

§ 4
Verlängerung der Höchstdauer

befristeter Beschäftigungsverhältnisse
sowie der Bewährungsphase im Rahmen

von Entwicklungszusagen
(1) Die insgesamt zulässige Dauer der

Beschäftigung in einem Beamtenverhältnis
auf Zeit oder in einem befristeten Arbeitsver-
hältnis nach § 64 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5
des Hessischen Hochschulgesetzes sowie
der Beschäftigung in einem Beamtenverhält-
nis auf Zeit von wissenschaftlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern nach § 65 Abs. 2
des Hessischen Hochschulgesetzes, die zu
Qualifikationszwecken beschäftigt sind, ver-
längert sich um jeweils sechs Monate, wenn
ein Beamtenverhältnis auf Zeit oder ein be-
fristetes Arbeitsverhältnis nach diesen Vor-
schriften zwischen dem 1. März 2020 und
dem 30. September 2020 oder zwischen
dem 1. Oktober 2020 und dem 31. März 2021
besteht.

(2) Für Juniorprofessorinnen und Ju-
niorprofessoren nach § 101 Abs. 4 des
Hessischen Hochschulgesetzes kann das
bestehende, nach § 64 Abs. 4 Satz 2 des
Hessischen Hochschulgesetzes in der am
9. Dezember 2015 geltenden Fassung ver-
längerte Beschäftigungsverhältnis mit ihrer
Zustimmung um bis zu zwölf weitere Monate
verlängert werden. Entsprechendes gilt für
die Dauer der Beschäftigungsphase nach
§ 64 Abs. 1 des Hessischen Hochschulgeset-
zes.

§ 3
Prüfungen

(1) Im Wintersemester 2020/2021 oder
im Sommersemester 2021 abgelegte und
nicht bestandene oder aufgrund Versäum-
nisses nicht bestandene Prüfungsleistungen,
die nicht mehr wiederholt werden können,
gelten als nicht unternommen, sofern nicht
ein Täuschungsversuch oder ein anderer
schwerwiegender Verstoß gegen Prüfungs-
vorschriften der Grund für das Nichtbeste-
hen der Prüfungsleistung war oder innerhalb
eines Moduls mehrere Prüfungsleistungen
endgültig nicht bestanden wurden. Anstelle
der Regelung nach Satz 1 können die Hoch-
schulen durch Satzung für die Studierenden
günstigere Regelungen treffen.

§ 5
Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung zur Bewältigung der Aus-
wirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie im
Hochschulbereich vom 1. Juli 2020 (GVBI.
S. 499)1) wird aufgehoben.

*) FFN 70-304
') Hebt auf FFN 70-300
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§ 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. März 2028
außer Kraft.

Wiesbaden, den 12. Februar 2021

Die H e s s i s c h e M i n i s t e r i n
fü r W i s s e n s c h a f t u n d K u n s t

D o r n-R a n c k e


